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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht
wird:

§ 1

In das Bayerische Pressegesetz (BayPrG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. April 2000 (GVBl
S. 340, BayRS 2250–1–I) wird folgender Art. 10a einge-
fügt:

„Art. 10a

Soweit Unternehmen oder Hilfsunternehmen der
Presse personenbezogene Daten ausschließlich zu ei-
genen journalistisch-redaktionellen oder literarischen
Zwecken unter Einsatz von Datenverarbeitungsanla-
gen oder in oder aus nichtautomatisierten Dateien er-
heben, verarbeiten oder nutzen, gelten von den Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes nur die §§ 5,
9 und 38a sowie § 7 mit der Maßgabe, dass nur für Schä-
den gehaftet wird, die durch eine Verletzung des Daten-
geheimnisses im Sinn des § 5 des Bundesdatenschutz-
gesetzes oder durch unzureichende technische oder 
organisatorische Maßnahmen im Sinn des § 9 des Bun-
desdatenschutzgesetzes eintreten.“

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

München, den 24. Dezember 2002

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund  S t o i b e r

2250–1–I

Gesetz
zur Änderung des

Bayerischen Pressegesetzes

Vom 24. Dezember 2002


